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«LEICHTE TÄTLICHKEIT»
ODER «SCHWERE MISSHANDLUNG»

DEUTUNGEN LEGITIMIER UND ILLEGITIMER EHELICHER

GEWALT IN LUZERNER SCHEIDUNGSPROZESSEN
DER 1940ER-JAHRE

SONJA MATTER

Seit dem 1. April 2004 gilt häusliche Gewalt in der Schweiz als Offizialdelikt.
Diesem Gesetz liegt das Bewusstsein zu Grunde, dass Gewalt in Ehe und
Par­tnerschaft Teil einer gesellschaftlichen Wirklichkeit ist, die nicht weiter
toleriert werden darf, sondern die ein staatliches Einschreiten zum Schutz
der Opfer erfordert. Der Verankerung dieser Strafnorm ging ein starkes Enga­gement

vor allem der Frauenbewegung voraus, die seit den 1970er-Jahren auf
die Verbreitung dieser Gewaltform hinwies. 1 Vor diesem Zeitpunkt war Gewalt
in Ehe und Partnerschaft kein gesellschaftspolitisches Thema. Da sich diese

Gewaltform in der Regel in der privaten Sphäre der Wohnung abspielt, war
die Öffentlichkeit nicht unmittelbar gezwungen, sich mit diesem Problemfeld
auseinander zu setzen. Dementsprechend finden sich für die erste Hälfte des

20. Jahrhunderts nur wenige Quellen, die Hinweise über partnerschaftliche
Gewalt geben. Einer der wenigen öffentlichen Orte, an dem Eheleute über
körperliche Gewalt sprachen, waren die Scheidungsgerichte. Konnten die
Eheleute das Gericht überzeugen, dass sie in ihrer Ehe unter «schwerer Miss­handlung

» litten, hatten sie gemäss Artikel 138 ZGB das Recht, sich trennen
oder scheiden zu lassen.

Auch das Amtsgericht Luzern Stadt hatte in Scheidungsbegehren zu ent­schei­den.

Die Protokolle dieses erstinstanzlichen Gerichts zeigen, dass eheliche
Gewalt zu Beginn der 1940er-Jahre in Scheidungsverfahren kein Randphä­nomen

war, sondern in mehr als einem Drittel der Fälle als Trennungs- oder
Scheidungsgrund vorgebracht wurde. Dabei war das Sprechen über eheliche
Gewalt stark geschlechtsspezifisch differenziert. In den Jahren 1940, 1942 und

1944 wollten über 30 Prozent aller prozessierenden Frauen ihre Ehe wegen
«schwerer Misshandlung» scheiden, während nur knapp 7 Prozent der Männer
sich auf diesen Scheidungsgrund berief.2 Vor dem Scheidungsgericht trafen
dabei unterschiedliche Vorstellungen aufeinander, was unter einer «schweren
Misshandlung» verstanden werden sollte. Die Frage, wann körperliche Gewalt
eine Ehe untragbar machte und die Opfer zur Scheidung legitimierte, wurde von
Ehefrauen, Ehemännern und Richtern durchaus unterschiedlich beantwortet.
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Das Scheidungsgericht erscheint somit als Ort, wo soziales Verhalten diskutiert
und definiert wurde.3 Die Grenzen zwischen legitimen und illegitimen Formen
von Gewalt erwiesen sich dabei als nicht eindeutig festgelegt, sondern als bis
zu einem gewissen Grade aushandelbar.

Die Verhandlungen im Gericht präsentieren sich dabei als komplexe Kom­munikationsund

Entscheidfindungsprozesse. Rechtsstaatliche Regeln wie
die Anbindung der Rechtsanwendungsakte an die Gesetzesnormen und das
recht­liche Gehör der Parteien waren dabei zentrale normative Grundlagen.4

Wie die Scheidungsprozesse gerade bei ehelicher Gewalt zeigen, war die
Erfüllung und Ausgestaltung dieser Normen jedoch von verschiedenen Mo­menten

beein­flusst. So war die Gesetzesauslegung nicht ein Vorgang, der zu
einem « logischen Schluss» führte, wovon der bekannte Staatsrechtler Walter
Burckhardt beispielsweise noch ausging.5 Vielmehr zeigte sich die Rechtsan­wendung

der Luzerner Richter als «menschlicher Prozess» der geprägt war
von einer bestimmten Kultur und Subjektivität.6 Die prozessierenden Parteien

auf der anderen Seite konnten ihren Anspruch auf rechtliches Gehör nur voll
durch­setzen, wenn sie ihre Erfahrung und Sichtweise vor Gericht überzeugend

kommunikativ vermittelten.
Die Luzerner Scheidungsakten eröffnen die Möglichkeit zu untersuchen,
wie die verschiedenen Parteien eheliche Gewalt deuteten und wie sie im
gericht­lichen Entscheidfindungsprozess ihre Deutung geltend machten. In den
Schei­dungsquellen finden sich nicht nur die begründeten Urteile des Gerichts
sondern auch die Schilderungen der Frauen und Männer, die über die von
ihnen erlebte Gewalt berichteten. Die Eheleute sprachen dabei explizit über
die Formen der Gewalt, die nach ihrer Ansicht die Grenzen des «Normalen»

überschritten hatten, denn diese rechtfertigten eine Scheidung nach Artikel
138 ZGB. Es wird in den Scheidungsdossiers viel Persönliches preisgegeben,

gleichwohl eröffnen die Scheidungsakten den Historikern und Historike­rinnen

keinen ungebrochenen Zugang zur Ehewirklichkeit.7 Zunächst wird
deutlich, dass primär das vor Gericht kam, was sich auch unter die Artikel
des Scheidungsrechts subsumieren liess. Das Sprechen vor Gericht war also
ein «gefiltertes» Sprechen.8 Daneben gilt es zu berücksichtigen, dass das

Reden vor Gericht immer interessengeleitet war und die Verhältnisse nicht
unmit­telbar abbil­dete. Die Erzählungen der prozessierenden Eheleute waren
oft widersprüchlich und inkohärent. Dennoch können aus den Gerichtsakten
mehr als nur Strategien herausgelesen werden. Wenn Menschen vor Gericht
über Gewalt sprechen, wird immer auch ein Bedeutungsüberschuss produziert,
der über die prozessstrategische Funktion hinaus auch auf die strukturelle
Be­deutung von Gewalt und auf die emotionale Dimension von Gewalterfah­rung

verweist.9
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DIE INTERPRETATION DES SCHEIDUNGSGRUNDES
DER «SCHWEREN MISSHANDLUNG» DURCH DIE SCHWEIZER
JUDIKATUR UND RECHTSWISSENSCHAFT

Bei der Beurteilung der Misshandlungsfälle hatten sich die Luzerner Amts­richter

am Gesetz, seiner Kommentierung und an der bundesrichterlichen Pra­xis

zu orientieren.10 Nach dem Scheidungsrecht, das 1912 neu in Kraft getreten
war, musste das Gericht auf eine Scheidungs- oder Trennungsklage eingehen,
wenn eine «schwere Misshandlung» nachgewiesen war. Nun war jedoch im
Gesetzgebungsprozess zum Zivilgesetzbuch von 1912 nicht eingehend erörtert
worden, was unter dem Begriff der «schweren Misshandlung» zu verstehen
sei. Dies, obwohl der Gesetzgeber durch zwei Eingaben explizit aufgefordert
worden war, sich mit dieser Frage zu befassen. Die Union für Frauenbestrebun­gen

wie auch Rechtsprofessor Ulrich Lampert nahmen zu den Vorentwürfen
des Zivilgesetzbuchs Stellung und verlangten beide, das Wort «schwer» aus

dem Gesetzesartikel zu streichen, allerdings aus verschiedenen Überlegungen.
Die Union für Frauenbestrebungen argumentierte, es sei gewiss nicht wünsch­bar,

die Betreffenden erst einer schweren Misshandlung auszusetzen, bevor
man eine Scheidungslegitimation anerkenne. Auch Gewaltformen, welche
die körperliche Integrität leicht gefährdeten, sollten auf Wunsch der Opfer
eine Scheidung nach sich ziehen. 11 Der katholische Lampert hingegen war
gegenüber der Scheidung und Trennung grundsätzlich kritisch eingestellt. Er
sah die Ehe als «eine über den individuellen Verhältnissen der Gatten stehende

und daher von ihrem Willen unabhängige sittliche und rechtliche Ordnung».12

Er kritisierte die Verwendung des Adjektivs «schwer» weil es nach seiner

Ansicht «unpräcis» war und den Ermessensspielraum der Richter zu wenig
klar eingrenzte und bestimmte. 13

Weder die vom Bundesrat beauftragte Expertenkommission zum Zivilgesetz­buch

noch das Parlament setzte sich mit diesenAnträgen eingehend auseinander.

Beide Gremien diskutierten nicht, welche Rolle und Bedeutung Gewalt in der

Ehe einnahm und wie man damit auf rechtlicher Ebene umzugehen habe.14

Dabei war diese Frage nicht nur in Bezug auf das Scheidungsrecht relevant,
sondern auch im Zusammenhang mit der hierarchischen Ehestruktur, die im
Zivilgesetzbuch von 1912 festgelegt wurde. Der Gesetzgeber verankerte im
neuen Zivilgesetzbuch die Vormachtstellung des Ehemannes gegenüber seiner
Ehefrau und legte fest, dass der Ehemann «das Haupt der Gemeinschaft» sei

Artikel 160 ZGB). Die Frage wurde jedoch nicht besprochen, wie der Ehe­mann

seine Autorität rechtmässig durchsetzen sollte. Ein Züchtigungsrecht
gestand das Zivilgesetzbuch expressiv verbis zwar nur noch den Eltern bei der

Erziehung ihrer Kinder zu Artikel 278 ZGB). Trotzdem blieb das Problem
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un­gelöst, das die Union für Frauenbestrebungen in ihrem Antrag an den Ge­setzgeber

1897 angesprochen hatte. Würde «das Princip der Unterordnung des

einen unter den anderen, dieAuslieferung des Schwächeren an den Stärke­ren »

den Männern nicht die Möglichkeit geben, ihre Frauen zu misshandeln, ohne

dass sie in einen Legitimationsnotstand gerieten?15

Das Parlament überliess es damit im Wesentlichen den Gerichten und der

Rechtswissenschaft zu bestimmen, wie der Begriff der «schweren Misshand­lung

» zu verstehen war und welche Formen ehelicher Gewalt er abdeckte und
welche nicht. Mit der Interpretation der «schweren Misshandlung» beschäf­tigte

sich das Bundesgericht vor allem um die Jahrhundertwende.16 Bei der Deutung
ehelicher Gewalt findet sich in den Urteilen – gerade weil der Rechtsbegriff
relativ unbestimmt war – ein rechtsschöpferisches, kreatives Element. Das

Bundesgericht sah einen Scheidungsgrund gegeben, wenn die ausgeübte Ge­walt

einer Lebensbedrohung gleichkam oder geeignet war, den Körper nach­haltig

zu verletzen oder zu entstellen.17 Schläge, Tritte und Stösse hin­gegen

galten in der Regel als zu wenig schwere Formen von Gewalt, als dass sie als
«schwere Misshandlungen» angesehen wurden.18 Diese Beurteilung wurde
jedoch unter Umständen dann relativiert, wenn jemand lange unter die­sen

Gewaltformen litt.19 Des Weiteren musste nach Ansicht des Bundes­gerichts

ebenfalls der soziale Kontext der Eheleute mit berücksichtigt werden. Die
Richter befürworteten eine nach Schichten differenzierende Beurteilung und
gingen davon aus, dass besonders Frauen mit einem höheren Bildungsstand
körperliche Gewalt nicht zugemutet werden könnte.20

In der juristischen Lehre wurde der Scheidungsgrund der «schweren Miss­handlung

» bis in die 1940er-Jahre kontrovers diskutiert. So plädierten zahl­reiche

Juristen in der Zwischenkriegszeit für eine schicht- beziehungsweise
geschlechtsspezifische Anwendung des Artikels, während andere dies als
unzeitgemässe Praxis verurteilten. Interessant ist dabei die sich wandelnde
Stellungnahme von August Egger, einem der bekanntesten Familienrechts­experten

dieser Zeit. In seinem ersten Kommentar zum Zivilgesetzbuch von
1914 argumentierte er, dass bei gewissen Schweizer Paaren «rohe Sitten»

herrschen würden und «wiederholte Züchtigungen» zur alltäglichen Praxis
gehörten. 21 Falls aber das Gericht einen solchen «rohen Umgang» feststellte,
so sollte es den Parteien das Recht, auf «schwere Misshandlung» zu klagen,
absprechen. Auch andere namhafte Juristen dieser Zeit, wie etwa Max Gmür,
Virgile Rossel, F. H. Mentha oder Robert Briner argumentierten in diesem
Sinne und stimmten demgemäss der Praxis des Bundesgerichts zu.22

In den 1930er-Jahren rückte Egger – was die Beurteilung der ehelichen Ge­walt

betraf – von seiner früheren Position ab. In der zweiten Auflage seines

Kommentars überarbeitete er seine Aussagen zur «schweren Misshandlung»
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nicht nur grundsätzlich. Er kritisierte darüber hinaus die ältere Lehre, ohne
jedoch zu erwähnen, dass er früher im gleichen Sinne argumentiert hatte.23

Dagegen verlangte er 1936, körperliche Gewalt müsse nun unabhängig von
der sozia­len Schichtzugehörigkeit der Eheleute beurteilt werden. Und ganz

entschieden fügte er bei: «Jede vorsätzliche körperliche Misshandlung ist eine

schwere Ehewidrigkeit.»24

Mit Eggers Neubeurteilung der ehelichen Gewalt stimmten allerdings längst
nicht alle Schweizer Juristen überein. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts
lehn­ten es renommierte Rechtswissenschaftler ab, grundsätzliche Einwände
gegen körperliche Züchtigungen vorzubringen. So schrieb Professor Hans
Hinder­ling 1952, die Auffassung, dass eine körperliche Züchtigung in unteren
Volksschichten nur in seltenen Fällen als «schwere Misshandlung» gewertet
werde, entspräche «doch wohl auch noch der heutigen Auffassung. Schläge,
welche die körperliche Unversehrtheit nicht beeinträchtigen Artikel 126 im
Gegensatz zu Artikel 123 StGB), werden in gewissen Kreisen ohne besonde­re

Auf­regung gegeben und genommen. Das gilt selbst für die Fälle leichter
Beeinträchtigung der Integrität.»25 Dabei waren im Züchtigungsdiskurs die
Rollen der Gewalttäter und Gewaltopfer klar verteilt. «Genommen» wurde
die Schläge von den Frauen und «gegeben» wurden sie von den Ehemännern,
denn Züchtigungen übte nur die mit Autorität ausgestattete Person aus und
das war in der Ehebeziehung der Mann.
Die unterschiedlichen Einstellungen, welche die Schweizer Juristen gegenüber

körperlichen Züchtigungen äusserten, gründeten nicht zuletzt auf verschie­denen

Bildern von Männlichkeit.26 Übereinstimmung herrschte, was das nor­menkonforme

Verhalten von Männern der Oberschicht betraf. Für sie waren

in der Ehe grundsätzlich gewaltfreie Interaktionsmuster vorgesehen und es

war ihnen aufgetragen, ihre Vormachtstellung ohne den Einsatz körperlicher
Gewalt durchzusetzen. 27 Die Rechtswissenschaftler verlangten von den Män­nern

der oberen sozialen Schicht, der sie in Regel selbst angehörten, dass sie

ihreAutorität kraft ihrer geistigen und charakterlichen Überlegenheit wirksam
machten. Unterschiedlich beurteilten die Juristen jedoch das normenkonforme
Verhalten von Männern der Unterschicht. Während die einen von Unterschicht­männern

in der Ehe ebenfalls gewaltfreies Verhalten forderten, gingen andere

davon aus, dass für diese eine andere Konstruktion von Männlichkeit zu be­rücksichtigen

sei. Sie stützten sich auf das Bild des züchtigenden Hausvaters,
nach dem körperliche Gewalt durchaus zu vereinen war mit normengetreuem
Verhalten, da sich Männlichkeit in dieser Konstruktion gerade durch physische

Durchsetzungskraft auszeichnete. Dem züchtigenden Hausvater war es

– zumindest in einem gewissen Rahmen – erlaubt, auf körperliche Gewalt
zurückzugreifen, um seine Machtposition durchzusetzen.28 Allerdings wies
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dieses zweite Bild von Männlichkeit aus bildungsbürgerlicher Perspektive
defizitäre Merkmale auf. Körperliche Gewalt wurde angewandt, da die Männer
ihre autoritäre Stellung nicht auf Grund geistiger und charakterlicher Über­legenheit

durchsetzen konnten.

FRAUEN UND MÄNNER SPRECHEN VOR GERICHT

ÜBER EHELICHE GEWALT

Bis in die 1940er-Jahre versuchten Rechtswissenschaftler und Richter den

Begriff der «schweren Misshandlung» zu deuten und zu umreissen. Die An­sichten,

die in der juristischen Lehre und Praxis vertreten wurden, deckten
sich allerdings nicht zwangsläufig mit den Vorstellungen der Eheleute. Wie die
Scheidungsakten zeigen, zogen die Eheleute andere Grenzziehungen zwischen
legitimer und illegitimer Gewalt.
Untersucht man die Scheidungsquellen auf die Frage, wie Ehefrauen und Ehe­männer

zu Beginn der 1940er-Jahre eine «schwere Misshandlung» deuteten, ist
man zunächst mit einer eigentlichen «Sprachlosigkeit» konfrontiert.Von über 70
untersuchten Fällen, in denen Frauen wegen ehelicher Gewalt eine Scheidung
oder Trennung verlangten, wurde nur in einigen wenigen Fäl­len erzählt, wie
sich die gewalttätigenAuseinandersetzungen ab­spielten. Meist bleibt es offen,
was gemeint war, wenn in den Klageschriften von «misshandeln» gesprochen
wurde. Die formalen juristischen Katego­rien wurden oft nicht oder nur mit
knappen konkreten Erzählungen der Ehefrauen angereichert. Beispielhaft für
diese «Sprachlosigkeit» ist der Fall von Elisabeth Zumbühl,29 die während
zwölf Jahren den Misshandlungen ihres Ehemanns ausgesetzt war. Vor Gericht
wurde nur preisgegeben, dass «fast kein Tag vorbei» ging, «an welchem er

seine Frau nicht wegen irgendeiner Klei­nigkeit beschimpfte und in brutaler
Weise schlug und misshandelte».30 Besonders wenn Opfer über Jahre unter
körperlichen Misshandlungen litten und Gewalt Teil der Bezie­hungsstruktur

war, wurden die gewalttätigen Aus­ein­andersetzungen kaum mehr beschrieben,
sondern nur noch festgehalten, dass sie «immer und immer wieder geschlagen»

wurden. Noch ein weiterer Be­reich, der im Zusammenhang mit körperlicher
Gewalt zentral erscheint, blieb in den Scheidungsprozessen unausgesprochen:

der Aspekt des körperlichen Schmerzes.

Wovon Frauen bei Misshandlungsfällen dagegen primär erzählten, waren
die Wunden an ihren verletzten Körpern. Zahlreiche Frauen berichteten von
«blau geschlagenenAugen»,31 «blauen Flecken» ,32 von «Mosen»33 und «Quet­schungen

»,34 von «Kratz- und Würgspuren»,35 «geschwollenen Lippen»,36 von
«Fingerabdrücken» die noch längere Zeit im Gesicht sichtbar waren37 oder von
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«Schwellungen der Wange».38 Neben den Spuren körperlicher Verletzungen
benannten einzelne Frauen, wie sie von ihrem Ehemann geschlagen wurden und
erwähnten die Agentenschaft der Hiebe. Sie berichteten, ihre Männer hätten sie

mit «Fäusten» geschlagen oder mit «Fusstritten» traktiert.39 Wie Elaine Scarry
in ihrem Buch «Körper im Schmerz» ausführt, ist es typisch für Opfer von
körperlicher Gewalt, dass sie praktisch nie über den empfundenen brennenden,

pochenden oder stechenden Schmerz sprechen, sondern statt­dessen von ihren
Wunden erzählen oder umschreiben, mit welcher Waffe oder Gegenstand die
Gewalt ausgeübt wurde.40 Körperlicher Schmerz erweist sich als nur schwer
sprachlich objektivierbar und gegenüber anderen Personen kom­munizierbar.

Hört man vom Schmerz anderer Menschen, so erscheint das, was in deren

Körper geschieht, als ähnlich fremd und fern wie ein Ereignis irgendwo im
Erdinnern. Im Gegensatz zu denjenigen, die von Schmerzen heimgesucht
werden und sie «mühelos» wahrnehmen, ist es für die anderen daher gerade

«mühelos» die Schmerzen der Betroffenen zu übersehen.41

Die Verletzungen am Körper wie auch die Ausführungen über die «Waffen»
der Gewaltausübung sind in diesem Kontext als Repräsentanten zu verstehen.
Sie waren für die prozessierenden Frauen die kommunizierbaren Zeichen der

erlebten körperlichen Verletzungen. Die «blauen Flecken» und die «geballten
Fäuste» standen für die Gewaltformen, die für sie inakzeptable Schmerzen
verursachten, den Bereich des «Normalen» überschritten und ihre Ehen uner­träglich

werden liessen. 42 Es waren diese «Quetschungen» und «Faustschläge»

welche die zahlreichen prozessierenden Frauen mit dem Begriff der «schweren

Misshandlung» assoziierten. Allerdings liessen sich in vielen Fällen keine
Repräsentanten für physische Schmerzen heranziehen – Rücken-, Bauch- oder
Kopfschmerzen beispielsweise zeichneten sich nicht immer in äusserenWunden
ab. Die Folge war, dass vor Gericht nicht der gesamte Bereich des emp­fundenen

und als inakzeptabel gedeuteten Schmerzes zur Sprache kam.
Das Unvermögen über gewisse Aspekte zu sprechen, die in Zusammenhang

mit ehelicher Gewalt standen, teilten Frauen unabhängig von ihrer Schichtzuge­hörigkeit.

Anders verhielt es sich mit denAussagen, in denen Frauen erklärten,
warum sie nicht mehr bereit waren, weiterhin in einer Gewaltbezie­hung zu le­ben.

So erklärten Frauen der Unter- und Mittelschicht dem Gericht regel­­mässig,

sie fürchteten um ihre Gesundheit oder sogar um ihr Leben, wenn sie wei­terhin

mit ihrem Ehemann zusammen leben müssten. Eva Keller hin­gegen, die dem
Bürgertum angehörte, machte nicht nur geltend ihre «persön­liche Integrität»
würde gefährdet, wäre sie gezwungen, zu ihrem Mann zu­rückzukehren. Darüber
hinaus wurde auch festgehalten, dass es einer Frau wie ihr, «die in gehobenen
sozialen Verhältnissen lebt» nicht zugemutet werden könne, sich «solchen
Exzessen» weiterhin auszusetzen.43 Deutlich wird hier die Annahme, dass
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körperliche Gewalt zwischen Ehepaaren in unteren Schichten zum «normalen»
Umgang gehörte, in Oberschichten aber nicht tolerierbar sei.

DieAnsicht, in unteren Schichten herrsche «normalerweise» ein rauher Umgang,
lässt sich nicht bestätigen, wenn man von den Aussagen ausgeht, die Unter- und
Mittelschichtfrauen im Scheidungsprozess machten. Faustschläge und Fusstritte
bezeichneten auch Frauen sozialer Unterschichten als Grenzüberschreitungen,
die sie nicht akzeptierten und auch nicht mit einem den Ehemännern zustehen­den

Züchtigungsrecht in Verbindung brachten. Allerdings schienen die finanziell
schlechter gestellten Frauen – geht man von den untersuchten Scheidungsakten
aus – tatsächlich häufiger von ehelicher Gewalt betroffen gewesen zu sein. So

haben in den Jahren 1940, 1942 und 1944 mehr als 81 Prozent aller Frauen, die
ihre Ehe wegen «schwerer Misshandlung» scheiden wollten, im vollständigen
Armenrecht prozessiert.44 Zu dieser Gruppe zählten vorwiegend Ehefrauen der
Arbeiterschicht, die in der Regel einer ausserhäuslichen, meist unqualifizierten
Erwerbstätigkeit nachgingen und als Fabrikarbeiterinnen, Serviertöchter oder
Schneiderinnen als Vollzeiterwerbstätige um die 120 Fr. monatlich verdienten. 45

Ihr Lohn war auch für die damaligen Verhältnisse sehr niedrig, konnte damit
doch das Existenzminimum einer Person nicht gesichert werden, wenn man

dieses bei 270 Fr. pro Monat an­setzte, wie es das Amtsgericht Luzern in den

1940er-Jahren tat.46 Demgegenüber waren Frauen, die vor Gericht keine Gewalt
beklagten, durchschnittlich finanziell besser gestellt. 36 Prozent dieser Frauen

führten den Prozess ohne staat­liche Unterstützung, bei 14 Prozent wurden die
Beweis- und Gerichts­kosten übernommen und 48 Prozent prozessierten im
vollständigen Armenrecht.47

Während die Frauen primär als Gewaltopfer vor dem Scheidungsgericht er­schienen,

traten Männer mehrheitlich als Täter auf und waren aufgefordert
zu den Gewaltvorwürfen Stellung zu nehmen. Dabei folgten die Ehemänner

Argumentationsmustern, die in der Regel darauf hinzielten, die Gewaltvor­würfe

zu entkräften. So gestanden Männer vielfach ein, Gewalt in einer Form
gegenüber ihren Frauen angewandt zu haben, wobei sich aber die Übergriffe
nach ihrer Ansicht noch im Bereich des «Normalen» bewegten. So wollte
ein Ehemann die Gewalt gegenüber seiner Ehefrau nicht als «schwere Miss­hand­lung

» sondern als «kleine unerquickliche Szene» bezeichnet wissen.48

Auf ein Recht, Frauen mit körperlicher Gewalt zu bestrafen, berief sich jedoch
nur eine kleine Minderheit. Nur Einzelne meinten, ihre Frauen hätten eine
«Maulschelle» wahrlich verdient.49

In der Rolle der Gewaltopfer waren die Männer zu Beginn der 1940er-Jahre

eine Minderheit. Von 216 untersuchten Fällen machten nur 15 Männer diesen
Scheidungsgrund geltend. Dabei ist die «Sprachlosigkeit» über die erlebte
Gewalt noch ausgeprägter als bei den weiblichen Scheidungsklagen. In der
























